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___________________________________________________________________________ 

 

Betreff: 

 

Kapazität für den Neubau einer Kindereinrichtung im Ortsteil Lochau 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Empfehlung: 

 
Der Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport empfiehlt in seiner Sitzung am 

09.05.2023 dem Gemeinderat der Gemeinde Schkopau für den Neubau einer Kindereinrichtung 

im Ortsteil Lochau eine Maximalkapazität von 70 Kindern, davon 40 im Krippen- und 30 im 

Kindergartenalter  zu beschließen. 

 

Hierbei sollen 20 Krippenplätze flexibel mit je 2 Kindergartenplätzen belegt werden können, 

sodass die Kapazität dann insgesamt 90 Betreuungsplätze umfasst, wovon 20 Plätze auf 

Krippen- und 70 Plätze auf Kindergartenkinder entfallen.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sachverhalt: 

 
Der Gemeinderat hat sich dazu positioniert, im Ortsteil Lochau die bestehende 

Kindereinrichtung durch einen Neubau zu ersetzen.  

 

Auf der Grundlage der Geburtenprognose des Landkreises Saalekreis zum Basisjahr 2022 

sollen die jetzt vorhandenen Betreuungsplätze in der Kindereinrichtung erhöht werden. Zum 

einen soll Lochau in zentraler Lage den Eltern der Einheitsgemeinde Schkopau eine 

verkehrsgünstige Alternative bieten, zum anderen sollen auch Kindern mit besonderen 

Bedarfen der Kita-Besuch in der Gemeinde Schkopau ermöglicht werden. Dies setzt voraus, 



 2 

dass der Bau barrierefrei geplant wird und zusätzliche Therapieräume berücksichtigt werden. 

Des Weiteren sind besondere, personelle Anforderungen zu erfüllen, die es gesondert zu 

betrachten gilt. 

Bei den Betreuungsplätzen sind 20 Krippenplätze flexibel mit je 2 Kindergartenkindern 

belegbar, um den Übergang vom Krippen- ins Kindergartenalter und damit eine Verschiebung 

im Altersgefüge ausgleichen zu können.               

 

Somit stünde hinsichtlich der Kapazität eine Spanne von 70 Betreuungsplätzen (40 

Krippenkinder + 30 Kindergartenkinder) bis zu 90 Plätzen (20 Krippenkinder + 70 

Kindergartenkinder) zur Verfügung.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Finanzierung: 

 

Die finanziellen Auswirkungen werden im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung und 

der Betrachtung der Folgekosten gesondert betrachtet.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 


